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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 

Abg. Eigruber und Genossen vom 6.April 1990, 

Zl. 5384/J-NR/1990 "Erwerb der Deponie Bach­

manning durch die ÖIAG." 

Grundsätzlich ist vorauszuschicken, daß gemäß Art. 52 Abs. 1 

B-VG der Nationalrat und der Bundesrat befugt sind, die Ge­

schäftsführung der Bundesregierung zu überprüfen, deren Mit­

glieder über alle Gegenstände der Vollziehung zu befragen und 

alle einschlägigen Auskünfte zu verlangen. Es war daher zu 

prüfen, ob sich die gestellten Fragen überhaupt auf "Gegen­

stände der Vollziehung" im Sinne des B-VGbeziehen. 

Dazu präzisiert auch § 90 des Geschäftsordnungsgesetzes, daß 

sich das Interpellationsrecht insbesondere auf Regierungsakte 

"sowie Angelegenheiten der behördlichen Verwaltung oder der 

Verwaltung des Bundes als Träger von Privatrechten" bezieht. 

Die gegenständliche Anfrage behandelt Angelegenheiten, die 

nicht Gegenstand der Vollziehung im Sinne des Art. 52 Abs. 1 

B-VG sind. 

Ich habe dennoch Ihre Anfrage an die österreichische ln­

dustrieholding AG übermittelt und darf - .aufgrund deren Stel­

lungnahme - Ihre Fragen wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

"Warum hat die ÖIAG-Tochter SEH die Deponie Bachmanning er­

worben?" 

" 
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Die SEH hat in Aichkirchen/Bachmanning keine Deponie er­

worben, sondern ein Grundstück, auf dem derzeit Stahlbeton­

silos zur Ablagerung von Galvanikschlämmen errichtet werden. 

Ferner hat das Land Oberösterreich in einer Vorauswahl den 

Standort Aichkirchen/Bachmanning für geeignet erachtet, als 

Sonderabfalldeponie des Bundeslandes Oberösterreich zu 

dienen. 

Zu Frage 2: 

"Wie hoch war der Kaufpreis für diese Deponie?" 

Der Kaufpreis für das Grundstück entspricht den markt­

üblichen Bedingungen. 

Zu Frage 3: 

"Wie werden die zukünftigen Betreiber die besonderen Umwelt­

probleme dieser Deponie lösen?" 

Die Abfalldeponie Bachmanning Ges.m.b.H., eine Tochterfirma 

der SEH, beabsichtigt, eine allfällige Deponie nach dem Stand 

der Technik zu errichten und unter Anwendung der erforder­

lichen Sicherheitsvorkehrungen zu betreiben. 

Wien, 

Der 

90 
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